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Einfuhrverbote aus Befallsländern gemäß Anhang 1 für:
1. Saatgut oder Pflanzmaterial
Erde, organische Dünger und anhaftendes Material
Vektoren/Wirte
potentiell befallene Gegenstände (landwirtschaftliches, militärisches oder Bodenbearbeitungsgerät)
Pflanzenerzeugnisse, die Träger des Schädlings sein können und von Reisenden aus Befallsländern mitgebracht werden 
2. Einfuhrverbotene Erzeugnisse werden vernichtet
3. Geregelte Erzeugnisse aus Befallsländern, insbesondere Verpackungen, Verpackungsmaterial, Stauholz, Beförderungsmittel, Conainer, Lager können mit Insektiziden gemäß Anhang 2 behandelt werden)
4. Kosten für Behandlungen trägt der Einführer
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